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1 Einleitung

Kinderschutz geschieht nicht im luftleeren Raum. Kinder und Jugendliche 
und ihre Familien leben, interagieren und erfahren sich alltäglich in be-
stimmten, ganz konkreten sozialen Lebenskontexten. Zu diesem Lebens-
kontext müssen professionelle Fachkräfte allerdings hinzugedacht werden, 
die wiederum bestimmten Organisationen angehören und im inter-
systemischen Kontext mit weiteren Organisationen interagieren. Mehr 
noch: Im Zuge moderner gesellschaftlicher Entwicklungs-bedingungen 
sind Kinder und Jugendliche wie auch ihre Familien in wachsendem Maße 
in professionelle Vergesellschaftungssysteme eingebunden – die nicht nur, 
aber immer auch eine Kinderschutzaufgabe wahrnehmen – und dies längst 
bevor Kinder überhaupt geboren werden. Kinderschutz kann insofern be-
reits als eine pränatale Aufgabe von und mit Eltern gefasst werden. In dieses 
Feld werden nämlich bereits schwangere Frauen und ihre begleitenden 
Partner*innen und Fachkräfte einbezogen  – die auch allesamt einmal 
Kinder waren und von denen manche möglicherweise inzwischen selbst 
Eltern sind – und sie werden mit ihren lebensgeschichtlichen Erfahrungen, 
Wünschen und Fantasien über die zukünftigen Kinder und (fachlichen) 
Aufgaben konfrontiert; zum Beispiel im Kontext gynäkologischer Praxis 
und der Frühen Hilfen als wichtige Bausteine einer gesellschaftlich an-
erkannten und sozialstaatlich gesicherten Leistung der professionellen 
Gesundheitsförderung und der Sozialen Arbeit oder auch im Kontext pro-
fessioneller Kindertageserziehung, worauf es hierzulande Anrechte gibt 
(vgl. Mierendorff, 2013).1

1 In dieser Arbeit werden sowohl feminine (»die Fachkraft«) und maskuline Schreibweisen 
(»der Hilfevermittler«) genutzt, die auch manchmal spielerisch kombiniert werden (»die 
Fachkraft versteht sich in ihrer professionellen Aufgabe als Hilfevermittler«). Darüber 
hinaus werden hin und wieder Partizipien (Beratende) und auch das Gendersternchen 
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Nicht immer werden allerdings die bestehenden Rechte auf Hilfe-
leistungen (wie sie insbesondere im SGB VIII verankert sind) in Anspruch 
genommen. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass gerade diejenigen Kinder 
und Jugendlichen, ihre Eltern und Familien – die in große Not geraten sind 
und die von multiplen Problemlagen und schweren Konflikten mit syn-
dromatischer Struktur belastet sind und bei denen es in diesem Kontext 
zu Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern und Jugendlichen 
gekommen ist – professionelle Hilfe immer wieder ablehnen beziehungs-
weise skeptisch oder nicht in der Lage sind, ihr Recht auf Hilfe zu nutzen 
und in Anspruch zu nehmen. Es kommt dann häufig zu Widerstand und 
Abwehr trotz großer Not.

Doch Vorsicht! Diese Betrachtung verleitet schnell dazu, den Hilfe ab-
lehnenden Eltern und Familien und deren Kindern die Verantwortung 
für ihre Krisen und Konflikte, ihr Leid und ihr Scheitern und damit die 
Verantwortung für Vernachlässigung und Misshandlung – oder wie heute 
formuliert wird: für ›Kindeswohlgefährdung‹  – individualisiert zuzu-
schreiben. Die Eltern sind dann an ihrem Schicksal selbst schuld, sind 
Täter einer Vernachlässigung und/oder Misshandlung und die Kinder 
werden in der Folge nurmehr als die (passiven) Opfer gesehen. Manchmal 
werden Kinder und Jugendliche aber auch als Aggressive, Deviante und/
oder Schwer- bzw. Nichterziehbare oder auch als ›Störenfriede‹ (vgl. 
Thomä, 2018) wahrgenommen. Und dennoch ist auch dies eine einseitige 
Konstruktion. Als ›Opfer‹ von Vernachlässigung und/oder Misshandlung 
werden Kinder und Jugendliche zudem nicht selten kurzerhand aus ihrem 
familialen Kontext herausgerissen und in der stationären Heimerziehung 
untergebracht, manchmal sogar in einer Einrichtung, die spezialisiert ist 
auf bestimmte Opferkonstruktionen, nicht selten mithilfe psychiatrischer 
diagnostischer Klassifikationssysteme (vgl. Frances, 2013). Und für die 
›Täter‹ gibt es ebenfalls spezialisierte Einrichtungen und es wird darüber 
gestritten, ob es sinnvoll ist, manche von ihnen in ›besonderen‹ und nicht 
zuletzt in ›geschlossenen Einrichtungen‹ unterzubringen (vgl. Hoops, 
2004, S. 20–25; IGFH, 2013; Oelkers, Feldhaus & Gaßmöller, 2015).

Noch immer wird aber nicht verstanden, dass Eltern und die Kinder 
selbst die ersten Kinderschützer*innen sind, indem sie als zentrale Ak-

(Sozialarbeiter*innen, Helfer*innen) genutzt. Die in dieser Arbeit verwendeten Personen-
bezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Ge-
schlechter.
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teur*innen im familialen Lebensraum die »zweite sozio-kulturelle 
Geburt« (Claessens, 1979) ermöglichen. Allerdings haben sie im weiteren 
Lebenszusammenhang im Bündnis mit freigemeinnützigen und staatlichen 
Trägern der Kinder und Jugendhilfe, die als Organisationen mit ihren Fach-
kräften als professionelle Helfer*innen, zusammen mit Fachkräften anderer 
Disziplinen (wie Ärzt*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen, Familien-
richter*innen, Polizist*innen, Psychiater*innen wie auch Politiker*innen 
und Mitarbeiter*innen anderer wohlfahrtsstaatlicher Funktionssysteme 
z. B. der ARGE oder des Jobcenters, des sozialen Wohnungsbaus oder auch 
von Stromanbietern etc.) sowie nicht zuletzt dem »Dialogischen Prinzip« 
nach Ich und Du (Buber, 1997) als Bürger*innen und Bürger ebenfalls eine 
Kinderschutzaufgabe.

Nicht von ungefähr ergeben sich dabei allerdings immer wieder Kon-
kurrenzen und Konflikte zwischen primären und sekundären Kinder-
schützer*innen; es kommt zu Skepsis und Widerstand, die untersucht und 
verstanden werden müssen.

Diejenigen, die im sozialen Sektor und insbesondere in der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, stellen sich freilich jeden Tag der Auf-
gabe, Kinder, Eltern und Familien zu fördern, ihnen zu helfen und sie zu 
schützen (vgl. Jugendamt Stadt Dormagen, 2011; Kinderschutz-Zentrum 
Berlin, 2009; Biesel et al., 2019; Stadtjugendamt Erlangen, Gedik & Wolff, 
2018). Das Jugendamt und seine Mitarbeiter*innen als wichtige Institution 
der ›staatlichen Gemeinschaft‹ (wie es im Grundgesetz heißt) stehen im 
Vordergrund. Die Aufgabe ist konzeptuell tripolar ausgerichet: (1) auf ge-
meinwesenorientierten Kinderschutz, (2) auf familienorientierten Kinder-
schutz und (3) auf Nothilfe-orientierten Kinderschutz.

Die Kinderschutz-Fachkräfte tun ihre Arbeit mit mehr oder weniger 
Ressourcen; sie sind dabei mehr oder weniger selbst geklärt, arbeiten mit 
mehr oder weniger Freude, mit mehr oder weniger fachlichem Wissen und 
Können und sind mehr oder weniger engagiert, mit den Kindern, Jugend-
lichen, Eltern und Familien oder im (hierarchieübergreifenden) Team und 
in der Gesamtorganisation beziehungsweise im interorganisationalen und 
multiprofessionellen Bündnis und mit einem mehr oder weniger genauen 
Blick auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen zu arbeiten.

Rechte, Pflichten, Entwicklungsbedürfnisse und Interessen und deren 
gesetzlichen Grundlagen müssen aber im Zusammenhang gesellschaft-
licher Entwicklungen und damit einhergehenden Sinnkonstruktionen 
und Erfahrungswelten gelesen werden. Insofern werden auch politische 
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Akteur*innen immer wieder mit ihrer Kinderschutzaufgabe konfrontiert. 
Sowohl entwicklungsfördernde Lebensbedingungen für gutes Aufwachsen 
und Gedeihen von Kindern und Familien als auch das Recht auf Unter-
stützungen und Hilfen für ganz unterschiedliche Problemlagen von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien müssen in komplexen modernen Gesell-
schaften immer zusammen und in relativem Bezug der Akteur*innen und 
der verschiedenen Funktionssysteme zueinander, wie auch im Kontext 
der sich historisch in einer bestimmten Weise entwickelnden Gesellschaft 
in einem sinnvollen Zusammenhang gedacht werden. Dass über Kinder 
und Kindheit nachgedacht wird, Kinder und Jugendliche hierzulande 
überhaupt eine Rolle spielen und Kinder sukzessive als Akteur*innen 
wahrgenommen werden, ist nicht nur eine zufällige Errungenschaft (vgl. 
deMause, 2015; Honig, 1999; Liebel, 2013). Vielmehr kann ein wissen-
schaftlicher Umbruch beobachtet werden, über Kinder und über die Er-
ziehung von Kindern neu nachzudenken. Insbesondere in den 60er Jahren 
des 20. Jahrhunderts – nicht zuletzt in der Auseinandersetzung der Nach-
kriegsgeneration mit dem Nationalsozialismus und der Frage, wie es zu 
einer solchen Geschichte der Menschenverachtung und des Völkermords 
hatte kommen können – wurde dann erneut intensiv über Erziehung, über 
›Schwarze Pädagogik‹ (Rutschky, 1977) beziehungsweise über ›anti-
autoritäre Erziehung‹ nachgedacht, nämlich als

»Protest gegen die angemaßte und hohle Autorität bloßer Macht der Er-
wachsenen über den Nachwuchs – mehr oder weniger bewusst verstanden, 
indem sie direkt gegen die Anmaßung, verbindliche Orientierungen zu 
geben, aufgetreten ist – vor allem gegen eine Beeinflussung der Kinder und 
Jugendlichen, die mit Gewalt durchgesetzt wird. Das wird ja immer wieder 
vergessen« (Wolff, 2001, S. 9; vgl. aber auch Wolff, 2016, S. 97–122).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Kinderschutz muss historisch ein-
geordnet und als ein komplexes Gefüge und Zusammenspiel von unter-
schiedlichen Akteur*innen verstanden werden, die in sich verändernden 
Generationenverhältnissen und Akteur*innenkoalitionen vor dem Hinter-
grund einer politisch-gesellschaftlichen Geschichte zusammenwirken  – 
mit unterschiedlichen, sich gegenseitig beeinflussenden Lebenskontexten, 
Rollen- und Geschichtskonstellationen, mit unterschiedlichen Wün-
schen und Interessen, unterschiedlichen Erfahrungen, Aufgaben und Ver-
antwortungen, mit geteilten und sich individuell unterscheidenden Ent-
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wicklungsbedürfnissen und Entwicklungsinteressen, geteilten und sich 
unterscheidenden Rechten und Pflichten, wobei in diesem fast unüber-
schaubaren Zusammenspiel vor allem das Kind selbst als Akteur*in und 
seine Eltern als erste Kinderschützer*innen eine Hauptrolle spielen.2

Wir wissen allerdings immer noch zu wenig und zu wenig empirisch 
fundiert über hochkonfliktreiche Kinderschutzprozesse, über die ihnen 
zugrunde liegenden Konflikte, über die Wege der Konfliktüberwindung 
und deren Ergebnisse, an denen Kinder, Eltern und ihre wichtigen sozi-
alen Partner*innen und professionelle Fachkräfte beteiligt sind. Die Mehr-
zahl empirischer Studien ist auf Fachkräfte und ihr Handeln fokussiert. 
Nur wenige Untersuchungen binden familiale Akteur*innen mit ein. Aber 
selbst nur auf das Verstehen und das Handeln von Fachkräften im Kon-
text ihrer Organisationen blickend, stehen wir vor vielfältigen, offenen 
Fragen: Wie wird z. B. die Situation wahrgenommener ›gewichtiger An-
haltspunkte‹ einer Kindeswohlgefährdung bzw. einer Vernachlässigung 
und/oder Misshandlung von Kindern verstanden und was geschieht dann 
im weiteren Prozess, z. B. wenn eine Familie ›gemeldet‹ wird? Immer 
wieder sind vor allem festgeschriebene Verfahrensabläufe im Blick und 
es wird deutlich, dass dabei überall Papier mit bestimmten Informatio-
nen – vor allem in der Meldesituation in Form sogenannter Meldebögen 
oder Kinderschutzmeldebögen  – von Bedeutung ist. Klar ist auch, dass 
die Mehrzahl sogenannter Melder vor allem professionelle Fachkräfte sind 
(wie die Meldestatistiken des Statistisches Bundesamtes zeigen), was wie-
derum zu weiteren Fragen führt. Aber wie Melder*innen und Meldungs-
aufnehmer*innen, Sender und Empfänger in dieser besonderen Situation 
in Kontakt kommen, wie sie verstehen, was sie überhaupt miteinander zu 
tun haben, wie sie miteinander einen geteilten Sinn produzieren und wo-
rüber sie im Zusammenhang einer Vernachlässigung oder Misshandlung 
von Kindern sprechen und miteinander interagieren  – im Unterschied 
zwischen zwei sich kennenden oder befreundeten Menschen oder sei es 
auch zwischen zwei unbekannten Menschen  – z. B. über ein Telefon-
gespräch zwischen einem*einer meldenden professionellen Akteur*in und 

2 Inzwischen wird konkreter über die Verankerung der zentralen Inhalte der UN-Kinder-
rechte im Grundgesetz debattiert. Es ist fraglich, ob Kinder damit persönlich, in ihrem 
Selbst als Akteur*in gestärkt werden oder ob diese Rechte in paternalistischer Weise eher 
zur Stärkung anderer, nicht zuletzt staatlicher Akteur*innen umformatiert werden und in 
einer weiteren Zuspitzung autoritärer Praxis münden. Beides ist möglich.


